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A-Post 

Herr 
Urs Beeler 
Hotel Alpina 
Gersauerstr. 32 
6440 Brunnen 

Brunnen, 22.11.11 

Ihr Schreiben vom 7. Oktober 2011 betreffend CSS-Leistungsabrechnungen und 
Prämie Hausrat- und Haftpflichtversicherung 

Sehr geehrter Herr Beeler 

Die Prämie für die Hausrat- und Haftpflichtversicherung im Betrag von Fr. 334.80 haben 
wir Ihnen mit der Sozialhilfe-Auszahlung für November 2011 vergütet. Ebenso haben 
wir die die beiden CSS-Leistungsabrechnungen Nr.  und Nr.  
bezahlt 

In der CSS-Leistungsabrechnung Nr. 1902862653 sind nicht versicherte Kosten für den 
Bezug des Medikaments Lubex im Betrag von Fr. 12.75 enthalten. Anscheinend haben 
Sie dieses Medikament über die gesetzlich vorgesehene Bezugslimite hinaus bezogen. 
Gemäss Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe; C.1.1 werden nichtkassenpflichtige Medi­
kamente im Rahmen der Krankenkassen-Selbstbehalte nicht bezahlt. Da uns bezüglich 
Lubex kein ärztliches Zeugnis vorliegt (Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe; C.1.1), 
"welches bestätigt, dass nur dieses nichtkassenpflichtige Medikament wirksam sei" ha­
ben wir uns entschieden, den Betrag von Fr. 12.75 Ihrem nächsten Sozialhilfebudget zu 
belasten. 

Ich bitte Sie um Kenntnisnahme. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Gemeindeverwaltung Ingenbohl 
Soziales 

Rico Baumann 
dipl. Sozialarbeiter FH 

Beilage: 
- Sozialhilfe-Budget Dezember 2011 
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ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Trotz Schreiben vom 7.10.11 übernimmt Baumann ungeprüft (!) die Version der CSS!

ursbeeler
Polygon

ursbeeler
Beschriftung
Statt von "anscheinenden" Gegebenheiten auszugehen, würde Baumann sich gescheiter dahingehend informieren, wie die Sache tatsächlich aussieht.

ursbeeler
Beschriftung
Ein Bezug über Limite von Lubex flüssig fand gar nie statt! Dies bestätigt ebenso der Apotheker Schwarz auf Weiss! 

ursbeeler
Beschriftung
Was hat die Bezugnahme auf "nicht-kassenpflichtige Medikamente" mit dem vorliegenden Fall zu tun?

ursbeeler
Beschriftung
Dies wird verdankt. (Wobei auch in diesem Fall ein monatelange Auseinandersetzung vorausgehen musste!) 




